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1 Haushaltssatzung 

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Juni 2018 (GVBl. I S. 
291) hat die Stadtverordnetenversammlung am 13.12.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 

§ 1 Festsetzung

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird 

im Ergebnishaushalt 

im ordentlichen Ergebnis 

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 10.251.645 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 10.125.833 EUR
mit einem Saldo von 125.812 EUR
  

im außerordentlichen Ergebnis 

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 0 EUR
mit einem Saldo von 0 EUR
  

mit einem Jahresergebnis von 125.812 EUR
  

im Finanzhaushalt 

  

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Aus-
zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
auf 631.625 EUR
und dem Gesamtbetrag der 

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 321.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 1.353.597 EUR
mit einem Saldo von -1.032.597 EUR
  

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 1.032.597 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 589.808 EUR
mit einem Saldo von 442.788 EUR
  

mit einem Finanzmittelsaldo von 41.816 EUR
  

festgesetzt. 
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§ 2 Kreditaufnahme

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2019 zur Finanzierung von Investi-
tionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.032.597 EUR festgesetzt. 

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 

§ 4 Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 600.000 EUR festgesetzt. 

§ 5 Steuersätze und Gemeindesteuern

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt: 

1. Grundsteuer 

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe 
(Grundsteuer A) auf 

350,00 v.H.

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 
680,00 v.H.

2. Gewerbesteuer auf 
390,00 v.H.

§ 6 Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen. 

§ 7 Stellenplan

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellen-
plan. 
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2 Vorbericht 

2.1 Allgemeines 

2.1.1 Gesetzliche Grundlagen 

Der Haushaltsplan ist das zentrale Planungsinstrument der wirtschaftlichen Aktivitäten einer Kommu-
ne für das Haushaltsjahr. Er ist ein für jedes Haushaltsjahr aufzustellendes, systematisch gegliedertes 
Planwerk. Er beinhaltet die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnenden Erträge und Aufwendun-
gen, im Haushaltsjahr voraussichtlich zu leistenden Ein- und Auszahlungen sowie die im Haushalts-
jahr vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen in künftigen Jahren. Der Haushaltsplan wird durch die Haushaltssatzung festgestellt und ist 
gleichzeitig wichtigster Bestandteil der Haushaltssatzung. Mit der Feststellung der Haushaltssatzung 
erlangt der Haushaltsplan Bindungswirkung für die Haushaltswirtschaft der Kommune. 

Die Bedeutung des Haushaltsplanes betont der Landesgesetzgeber in § 95 HGO. Danach ist der 
Haushaltsplan die Grundlage für die kommunale Haushaltswirtschaft und für die Haushaltsführung 
verbindlich. Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teil-
haushalten und dem Stellenplan. 

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt, die wiederum in 
Teilhaushalte zu gliedern sind. Der Ergebnishaushalt bildet das zentrale Element des doppischen 
Haushaltes. Er enthält "flächendeckend" alle veranschlagten Erträge (Ressourcenzuwachs) und Auf-
wendungen (Ressourcenverbrauch) der Kommune im jeweiligen Haushaltsjahr. Im Finanzhaushalt 
werden alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen aus Investi-
tionstätigkeit der Teilhaushalte dargestellt. Er weist außerdem den Finanzmittelfluss aus laufender 
Verwaltungstätigkeit sowie die Finanzierungstätigkeit für das zu planende Haushaltsjahr aus. 

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der 
Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Er soll insbe-
sondere einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und 
die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergeb-
nis- und Finanzplanung enthalten. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkun-
gen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen vo-
raussichtlich ergeben werden (Demografischer Wandel). 

2.1.2 Haushaltssatzung 

In der Haushaltssatzung werden die wichtigsten fiskalischen Regelungen für die Stadt Lindenfels 
getroffen. Sie tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr. 

Entsprechend des § 94 HGO enthält die Haushaltssatzung der Stadt Lindenfels die Festsetzungen 
des Haushaltsplans im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt (§ 1), der Kreditermächtigung (§ 2) 
und der Verpflichtungsermächtigung (§ 3), den Höchstbetrag der Liquiditätskredite (§ 4), die Steuers-
ätze (§ 5), der Beschluss zum Haushaltssicherungskonzept (§ 6), die Festsetzungen des Stellenplans 
(§ 7) sowie weitere Regelungen zu Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlun-
gen (§ 8). 
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2.1.3 Planungs-, Beschluss und Genehmigungsverfahre n 

Gemäß § 94 Abs. 1 HGO hat die Stadt Lindenfels für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu 
erlassen. Ohne beschlossene, genehmigte und bekanntgemachte Haushaltssatzung darf die Stadt 
Lindenfels nur die finanziellen Leistungen erbringen, zu denen sie rechtlich verpflichtet ist oder die für 
die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind. § 99 HGO bezeichnet diese Phase als 
vorläufige Haushaltsführung. 

Die Planwerte 2019 wurden zum einen anhand von Mittelanmeldungen der Fachabteilungen und zum 
anderen aus den zur Verfügung stehenden Unterlagen der Stadt Lindenfels (z.B. Gutachten, Mittei-
lungen u.ä.) gebildet. 

Gemäß § 97 Abs. 1 HGO stellt der Magistrat den Entwurf der Haushaltssatzung fest und legt ihn der 
Stadtverordnetenversammlung zur Beratung und Beschlussfassung vor. Nachdem der Entwurf der 
Haushaltssatzung im Haupt- und Finanzausschuss eingehend behandelt wurde, berät und beschließt 
die Stadtverordnetenversammlung diesen in öffentlicher Sitzung. 

Die von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushaltssatzung ist mit ihren Anlagen der 
Aufsichtsbehörde vorzulegen. Sobald die Haushaltssatzung genehmigt und bekannt gemacht wurde, 
kann der Haushaltsplan durch die Verwaltung bewirtschaftet werden. Die im beschlossenen Haus-
haltsplan enthaltenen Planungsparameter werden zu verbindlichen Vorgaben. Der Haushaltsplan 
ermächtigt den Magistrat, Aufwendungen sowie Auszahlungen zu leisten und Verpflichtungen einzu-
gehen. 

2.1.4 Bestandteile des Haushaltsplan 

Gemäß § 1 Abs. 1 GemHVO besteht der Haushaltsplan aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushal-
ten sowie dem Stellenplan. Der Gesamthaushalt besteht aus dem Ergebnishaushalt und dem Finanz-
haushalt. Der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt sind in Teilhaushalte zu gliedern. 

Dem Haushaltsplan sind nach § 1 Abs. 4 GemHVO folgende Dokumente beizufügen: 
1. der Vorbericht, 
2. die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, 
3. das Investitionsprogramm, 
4. das Haushaltssicherungskonzept, 
5. eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraus-

sichtlich fällig werdenden Auszahlungen, 
6. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kredit-

aufnahmen und Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, zu Be-
ginn und Ende des Haushaltsjahres sowie über den Stand zu Beginn des Vorjahres, 

7. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und der Rückstellungen zu 
Beginn und Ende des Haushaltsjahres sowie über den Stand zu Beginn des Vorjahres, 

8. eine Übersicht über die Budgets, 
9. eine Übersicht über die Mittel, die den Fraktionen der Gemeindevertretung nach § 36a Abs. 4 

der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellt werden, 
10. der letzte Jahresabschluss und der letzte zusammengefasste Jahresabschluss, 
11. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonder-

rechnungen geführt werden, 
12. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen 

mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 vom Hundert be-
teiligt ist. 

13. der Finanzstatusbericht. 
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Auszahlungen aufgrund von Verpflichtungsermächtigungen sind für die nachfolgenden Haushaltsjah-
re nicht vorgesehen. Den Fraktionen werden keine Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO zur Verfügung ge-
stellt. Insofern kann auf entsprechende Übersichten verzichtet werden. 

Die Stadt Lindenfels verfügt über keine Sondervermögen und ist an keinem Unternehmen und keinem 
Zweckverband mit über 50 % beteiligt. Dementsprechend enthält der Haushaltsplan 2019 diesbezüg-
lich keinerlei Anlagen. 

2.1.5 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellun g 

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 
2019 auf 125.812 Euro. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres in Höhe von 24.094 Euro ergibt 
sich damit eine Veränderung in Höhe von 101.717,90 Euro. 

2.1.6 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanz plan auf die Bilanz 

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-
Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung Auswir-
kungen auf die Bilanz. Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verän-
dert sich das Eigenkapital um 125.812 Euro. 

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel 
auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 41.816 Euro. 

2.2 Übersicht über die Haushaltslage 

Gemäß § 95 Abs. 3 HGO ist der Haushaltsplan in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt 
zu gliedern. Der Ergebnishaushalt ist das wichtigste Steuerungselement, weil er erkennen lässt, wie 
erfolgreich die Kommune wirtschaftet. 

Als Rechengrößen beinhaltet der Ergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen. Nach den Begriffs-
bestimmungen des § 58 GemHVO ist ein Ertrag der zahlungswirksame und nichtzahlungswirksame 
Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres. Demgegenüber ist ein Aufwand ein 
wertmäßiger (zahlungs- und nichtzahlungswirksamer) Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen 
(Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres. 

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres 
und zum Ergebnis des Vorvorjahres: 
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Ergebnisübersicht

��������	
� ��������	
� 
���������	
�
������������
������ 
	�
�����	 ����
���� ���������
�������������� !�������� �������
� ����
�
�� �������
�
��������	
���
��	
� ������� ������� �������
"������������ ����	� ������ ������
#�����������$��������� !�������� ��	���
 �
��	�� �	�����
�
	�	���
��	
� �������� �������� ��������
����	��
���� !�
��	
� ������� ������ �������
��%��$�����������
������ && && ���
�
��%��$������������� !�������� 	 	 
����

"�#��$���	��
���� !�
��	
� � � ������
%�������
��	
� ������� ������ �������

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf (Wertangabe in %): 

Hebesatztabelle
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2.3 Erträge 

Die Erträge der Stadt Lindenfels können nach verschiedenen Ertragsarten klassifiziert werden. 

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 10.251.645 Euro teilt sich auf die 
einzelnen Ertragsarten wie folgt auf: 

Ertragsübersicht
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Im nachfolgenden Schaubild werden die Ertragsarten mit dem auf sie prozentual entfallenden Anteil 
an den Gesamterträgen abgebildet: 

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 9.800.363 Euro. Im aktuellen Plan-
jahr 2019 verändern sich die Gesamterträge um 451.282 Euro auf 10.251.645 Euro. 

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar: 

Vorjahresvergleich Ertragsarten

*�����	
� *�����	
� ��!������
*��,�������������-���������������� �
����� 
������ &�� �	�	
/  �������&�����������-���������������� 
�����

	 ��	 	���
� 
�
��	�
0$�������������������������&������������ �����	 ���	� 	 
��
	
1��������������������������
����������&
������
��������������������23�����

�������
	 ��	�
���� �������


�����������4���� ������������ 
����	� 
����	� 	
#�!�������������#����5���� 5����� �����
#!��6�����������3�����23����� ��
����
� ��������� ���	��

�� �7�����,$��1$����8$���������
9�,���!��������.&�����5�����:�&��������� �
����� �

�
�� &����


1$�������$�����������
������ 
������ 
�����	 
�����
����	��
��� !���&
� ��������� ���������� �������
"������������ ������ ����	� &��	
(�))� ��������� ���������� �������



Lindenfels 
Haushaltsplan 2019 

11 

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller 
Planung wie folgt eingeschätzt: 

Ertragsarten mittelfristige Planung
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In der langfristigen Entwicklung stellen sich die wichtigsten Ertragsarten wie folgt dar: 

2.3.1 Steuern 

2.3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuera rten, Hebesätze  

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten: 



Lindenfels 
Haushaltsplan 2019 

12 

Steuerarten
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Zusammensetzung des Steueraufkommens

Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlau f  

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung: 
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Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf: 

2.3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen 

Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote 
an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, 
wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere 
Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern 
positiv zu werten. 
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Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation 
zur Einwohnerzahl abgebildet: 
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Gewerbesteuer je Einwohner

Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Ver-
gleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturel-
len Einflüsse ausgesetzt: 

Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Ein-
kommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend 
wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt: 
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2.3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlag en 

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen 
Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisun-
gen vom Land Hessen. 

Zuwendungsarten 
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Zuweisung für die Kinderbetreuung 244.894 € 
  

Bedarfszuweisung für die Belastung als Heilkur-
ort 

196.000 € 

  

Zuweisung zum Brandschutz 13.000 € 
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Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. 
Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne all-
gemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträ-
gen insgesamt. 

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.  
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2.3.3 Übrige Ertragsarten 

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar: 

Übrige Ertragsarten
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Die Erträge aus Transferleistungen entsprechen den Kompensationsmitteln aus dem Familienleis-
tungsausgleich. 

2.4 Aufwendungen 

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2019 beläuft sich auf 10.125.833 Euro.  
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus: 

Aufwandsarten
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Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:

Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 9.776.269 Euro ver-
ändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 349.564,10 Euro auf 10.125.833 Euro. 
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Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:  

Vorjahresvergleich Aufwandsarten
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Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Auf-
wandsarten: 

Aufwandsarten mittelfristige Planung 
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Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung: 

2.4.1 Personalaufwand 

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt: 

Personalaufwand
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Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen 
Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb 
des ordentlichen Aufwandes haben. 
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2.4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand 
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt: 

Sach- und Dienstleistungsaufwand
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Sach- und Dienstleistungsintensität 

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. 

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen 
Aufwandes hat. 
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2.4.3 Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflich tungen 

2.4.3.1 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fi-
nanzaufwendungen 

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte sind Finanzhilfen zur eigenständigen Erfüllung von originären 
Aufgaben des Zuwendungsgebers. Es muss sich hierbei um überwiegend konsumtive, nicht perso-
nenbezogene Aufwendungen handeln. 

Die Stadt Lindenfels wird im Haushaltsjahr 2019 voraussichtlich folgende Zuweisungen leisten: 

Umlage an Abwasserverbände 1.020.630,00 € 
    
  

Zuweisungen an Träger der Kindertagesstätten 973.400 € 
  

2.4.3.2 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendun gen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 

In dieser Position sind in erster Linie die Umlageverpflichtungen der Kommune darzustellen. Im 
Haushaltsjahr 2019 muss die Stadt Lindenfels voraussichtlich folgende Umlagen zahlen: 
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Umlagezahlungen
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Schulumlage je Kind im Schulalter (Basis Schulkinde r = 2017)
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Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Aufwendungen aus Zuweisungen und gesetzlichen Umlagever-
pflichtungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an 
den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kom-
munale Haushalt durch Zuweisungen und gesetzliche Umlageverpflichtungen belastet wird. 
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2.4.4 Abschreibungen 

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet: 

Abschreibungen
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Die sonstigen Abschreibungen enthalten einen Aufschlag auf die maschinelle Berechnung in Höhe 
von 80.000 € (Vorjahr 25.000 €). 

Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. 
Sie sagt aus, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen ist. 


